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1. Die Anschuldigungsschrift hat nicht nur die Auf- 
gabe, dem Betroffenen die Vorbereitung seiner Ver- 
teidigung zu ermöglichen, sondern der darin nieder- 
gelegte Sachverhalt bildet auch die unabänderliche 
Grundlage für die Verhandhmg und Entscheidung 
des zuständigen Wehrdienstgerichts und bindet in- 
soweit den Wehrdisziphnaranwah. Deshalb darf 
nicht offen bleiben, welche Bekundungen von Zeu- 
gen als zutreffend angesehen, welche Tatsachen auf- 
grund von Zeugenaussagen und sonstigen Beweis- 
mitteln als erwiesen angesehen werden und einen 
Schuldvorwurfgegen den Betroffenen rechtfertigen. 
2. Eine Anschuldigungsschrift leidet an schwer- 
wiegenden Mängeln, wenn sie den erhobenen 
Schuldvorwurf nicht hinreichend präzisiert hat, 
wenn dem angeschuldigten Soldaten entweder 
nicht oder nur zu einzelnen Aspekten der Tatvor- 
würfe Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden 
ist und wenn nur die belastenden, nicht jedoch die 
entlastenden sowie die für die Art und Höhe der Dis- 
ziplinarmaßnahme bedeutsamen Umstande ($90 
Abs. 1 WDO a. F.; <Ii 97 Abs. 1~) zum Gegenstand 
der Anschuldigungsschrift gemacht worden sind. 
3. Stellt der Senat einen schwerwiegenden Verstoß 
gegen das Gebot der Gewährung des rechtlichen 
Gehörs in der Anschuldigungsschrift fest, so kann 
ausnahmsweise von der an sich gebotenen Authe- 
bung des angefochtenen Urteils und der Zurück- 
verweisung gemäß Q 115 Abs. 1 Nr.2 WDO a.F.; 
CQ 120 Abs. 1 Nr. 2> an eine andere Kammer abge- 
sehen werden, wenn derverfahrensmangel derVer- 
letzurig rechtlichen Gehörs der Soldaten gemäß $96 
Abs. 1 Satz 3 WDO a. F.; <§ 99Abs. 1 Satz 3> beheb- 
bar ist und durch deren ausführliche Befragung in 
der erstinstanzlichen Hauptverhandlung im We- 
sentlichen als geheilt angesehen werden kann. 
4. Betätigt sich ein Soldat in einer oder für eine po- 
litische Partei, deren politische Zielsetzung mit der 
verfassungsmäßigen Ordnung unvereinbar ist, 
verletzt er die politische Treuepflicht gemäß 3 8 SG, 
die ihm ein aktives Eintreten für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung gebietet. Das für 
die Feststellung einer derartigen Pflichtverletzung 
erforderliche Minimum an Gewicht und Evidenz 
eines solchen Verstoßes steht außer Zweifel, wenn 
sich ein Soldat über mehrere Jahre in Führungspo- 
sitionen, als Kandidat bei Bundes- und Landtags- 
wahlen sowie durch Reden und andere Publikatio- 
nen für eine Partei mit verfassungsfeindlicher 
Zielsetzung eingesetzt hat, auch wenn er selbst par- 
teiintern verfassungskonforme Ziele verfolgt hat. 
Etwas anderes gilt aber dann, wenn ein Soldat sich 
in einer Partei, in der sich Anhaltspunkte für ver- 
fassungsfeindliche Tendenzen zeigen, noch mit 
Aussicht auf Erfolg dafür einsetzt, dass diese emst- 
haft und nachhaltig unterbunden werden. 

5. Die Annahme, dass eine politische Partei mit 
der Verfassungsordnung unvereinbare Ziele ver- 
folgt, erfordert die Feststellung, dass und welche 
grundlegenden Prinzipien der Verfassungsord- 
nung konkret beeinträchtigt, beseitigt und gege- 
benenfalls durch ihnen widersprechende ersetzt 
werden sollen; dagegen sind Ideen, Ideologien, 
Wehanschauungen, Überzeugungen und politi- 
sche Denkweisen noch keine politischen Ziele und 
unterliegen daher nicht der Bewertung als mit der 
Verfassungsordnung vereinbar oder unvereinbar. 
6. Gibt es in einer politischen Partei zwei unter- 
schiedliche Hauptströmungen, von denen die eine 
Richtung durch die Bundesführung der Partei 
einschließlich ihres Vorsitzenden bestimmt wird 
und die im angeschuldigten Zeitraum in ihrem 
Kern eher gemäßigt, jedenfalls nicht als rechtsex- 
tremistisch einzustufen ist, so kann noch nicht von 

-einer verfassungsfeindlichen Zielsetzung der Ge- 
samtpartei ausgegangen werden. 
7. Bei der Bewertung von Meinungsäußerungen, 
die zum Nachweis verfassungsfeindlicher Ziele ei- 
ner politischen Partei herangezogen werden, ist dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß Art.5’ 
Abs.1 Satz1 GG Rechnung zu tragen. Die Mei- 
nungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG findet jedoch 
ihre Schranke in der unantastbaren Menschenwür- 
de Dritter gemäß Art. 1 Abs. 1 GG. Es ist im Einzel- 
fall zu klären, ob der Gebrauch der Meinungsfrei- 
heit den aus der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 
Abs. 1 GG fließenden Achtungsanspruch von Aus- 
ländern und Asylsuchenden antastet. 

~ ~ ~. ~~~~ ~~ ~ ~ 
8. Die Auslegung der Art. 10 und 11 der Konven- 
tion zum Schutz der Menschenrechte und Grund- 
freiheiten vom 4. November 1950 (EMRK) durch 
den Europäischen Gerichtshof für Menschen- 
rechte steht der disziplinaren Ahndung eines Ver- 
stoßes gegen die politische Treuepflicht grundsätz- 
lich nicht entgegen, auch wenn im Einzelfall eine 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis unver- 
hältnismäßig sein kann (vgl. EGMR, Urteil vom 
26. September 1995 - 7/1994/454/535 [Affaire Vogt 
c. Deutschland], NJW 1996,375 = ZBR 1996,174) 
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